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Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

I. Geltung

1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB genannt) in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung gelten ausschließlich für alle vom Fotografen durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und 
Leistungen. 

2. Sie gelten als vereinbart mit der Aufgabe der Bestellung durch den Kunden, spätestens jedoch mit der Entgegennahme der 
Lieferung oder Leistung durch den Kunden (Annahme des Bildmaterials zur Veröffentlichung). 

3. Entgegenstehender oder von diesen AGB abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. 
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese schriftlich 
anerkennt. Wenn der Fotograf auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung auch für alle zukünftigen 
Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

5. Die Regelungen der schriftlichen Annahmeerklärung oder Verkaufsbestätigung haben Vorrang, soweit sie von diesen AGB 
abweichen.

6. Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassendes Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in welcher 
technischen Form sie vorliegen. Sie gelten insbesondere auch für elektronisches oder digital übermitteltes Bildmaterial.

7. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die das Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). Unternehmer im Sinne dieser 
AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts 
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

II. Gegenstand des Auftrags 

1. Gegenstand des Auftrags ist die Herstellung von Bildern entsprechend der Vorgaben des Kunden sowie die Einräumung von 
Nutzungsrechten an diesen Bildern für den vertraglich vorausgesetzten Zweck.

2. Gestaltungsberatung und Konzeptentwicklungen sind eigenständige Leistungen des Fotografen. Soweit sie in dem erteilten Auf- 
trag nicht enthalten sind und vom Kunden aber gewünscht werden, können sie gesondert in Rechnung gestellt werden.

3. Es gilt nur das als vereinbart, was im Angebot beinhaltet oder in der Auftragsbestätigung mit Zustimmung des Fotografen ergänzt 
ist und/oder zuvor bei der Auftragserteilung besprochen und schriftlich fixiert wurde. Grundlage ist das vom Kunden formulierte 
Briefing zum Zeitpunkt der Angebotserstellung.

4. Im Rahmen des Auftrags besteht ansonsten Gestaltungsfreiheit. 

III. Auftragsproduktionen

1. Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge/Angebote erstellt, sind diese unverbindlich.

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Fotografen den freien Zugang zu den Örtlichkeiten und Objekten zu verschaffen, die foto- 
grafiert werden sollen. Er hat außerdem dafür Sorge zu tragen, dass sich die Örtlichkeiten und Objekte in einem fotografierbaren 
Zustand befinden und die Fotoaufnahmen nicht durch Baumaßnahmen oder andere störende Umstände behindert werden. 

3. Der Fotograf behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die 
veranschlagten Kosten entsprechend der eingetretenen Kostensteigerung, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder 
Materialpreissteigerungen, zu erhöhen. Im Falle sinkender Kosten werden die veranschlagten Kosten entsprechend um den 
verminderten Kostenanteil reduziert. Beträgt die Erhöhung nach Satz 1 mehr als 5 % der veranschlagten Kosten, steht dem 
Kunden das Recht zu, sich vom Vertrag zurückzutreten.

4. Der Auftraggeber bzw. ein von ihm Bevollmächtigter ist verpflichtet, während des Shooting anwesend zu sein und seine 
Zustimmung zu der gestalterischen Auffassung des Fotografen zu geben. Die Letztentscheidung obliegt dem Fotografen. 
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Sofern weder der Auftraggeber selbst, noch ein Bevollmächtigter bei dem Shooting anwesend ist, kann die künstlerische 
Gestaltung des Werkes nicht zu einem späteren Zeitpunkt vom Auftraggeber abgelehnt werden. In einem solchen Fall ist jede neue 
Erstellung von Fotografien gesondert zu honorieren. 

5. Die dem Fotografen durch den Auftraggeber zum Fotografieren gegebenen Gegenstände sind vom Auftraggeber gegen 
Beschädigung, Verlust, Diebstahl etc. zu versichern; der Fotograf kann hierfür keine Haftung übernehmen.

6. Ist der Kunde Unternehmer, so ist der Fotograf berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur Durchführung der Produktion 
eingekauft werden müssen, im Namen und mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben. 

7. Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnahmen, die dem Kunden nach Abschluss der Produktion zur 
Abnahme vorgelegt werden, durch den Fotografen ausgewählt. 

8. Grundsätzlich kann der Fotograf keine festen Lieferzeiten bei Auftragsproduktionen garantieren. Der Fotograf ist grundsätzlich 
bestrebt kommunizierte Lieferzeiten einzuhalten, allerdings handelt es sich immer um Schätzwerte unter Berücksichtigung der 
aktuellen Auftragslage, Iterationsschleifen mit Kunden und involvierten Dienstleitstern.

9. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die abzubildenden Personen ihre ausdrückliche Einwilligung in die 
Herstellung und Veröffentlichung wie auch Verbreitung der Bilder abgegeben haben. Hierzu hat der Auftraggeber entsprechende 
schriftliche Release vorzuhalten und dem Fotografen auf Nachfrage auszuhändigen. 

IV. Eventreportagen/Hochzeitsreportagen

1. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er sich und dem Fotografen in Bezug auf die abgebildeten Personen und Objekte sämtliche 
Rechte in dem für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Umfang hat einräumen lassen. Der Auftraggeber stellt den 
Fotograf insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der Kosten der Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung 
vollumfänglich frei. 

2. Bei Eventreportagen kann die Bildbearbeitung je nach Auftragslage bis zu 3 Wochen dauern, sofern nicht anders vereinbart. Ein 
Rechtsanspruch bei Lieferverzögerungen besteht nicht. 

3. Bei Hochzeitsreportagen kann die Bildbearbeitung je nach Auftragslage bis zu 8 Wochen dauern, sofern nicht anders vereinbart. 
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Der Fotograf ist bestrebt die Fotobox und digitale Bilddaten innhalb dieses Zeitrahmens 
bereitzustellen. Bei Fotobüchern erfolgt der Auftrag an die Druckerei ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes. Lieferverzögerungen 
verursacht durch die gewählte Druckerei liegen nicht im Einflussbereich des Fotografen. Ein grundsätzlicher Rechtsanspruch bei 
Lieferverzögerungen besteht nicht.

4. Bei Hochzeitsreportagen ist zu berücksichtigen, dass der Termin erst nach Auftragseingang und -bestätigung verbindlich reserviert 
ist. Hierzu ist eine Terminreservierungsgebühr in Höhe von 30% des gesamten Auftragswertes zu leisten. Der Fotograf bestätigt 
den Auftrag zur Hochzeitsfotografie und den Betrag per E-Mail und damit wird diese Anzahlung innerhalb von 10 Tagen per 
Überweisung fällig. Der Auftraggeber erklärt mit seiner Anzahlung die Richtigkeit der Auftragsbestätigung und bestätigt dadurch 
noch einmal die verbindliche Auftragsvergabe zu den hier genannten Vertragsbedingungen. Der Restbetrag (abzgl. 
Terminreservierungsgebühr) wird fällig mit Rechnungsstellung am ersten Werktag nach der Hochzeit.

5. Es kann nicht garantiert werden, dass alle anwesenden Gäste abgelichtet werden.

6. Bei Hochzeitsreportagen ist das Fotografieren durch Mitbewerber oder durch Gäste des Auftraggebers während des Paar-
shootings nicht gestattet. 

7. Bei Hochzeitsreportagen erwirbt der Auftraggeber an den Bildern ein einfaches Nutzungsrecht für den privaten Gebrauch. Eine 
Veröffentlichung auf privaten Internetseiten und privaten social media Profilen ist gestattet, unter Berücksichtigung von Ziffer V. 
9. (Nennung des Fotografen). Dem Kunden wird das Recht der Vervielfältigung und der Weitergabe an Dritte für private Zwecke 
eingeräumt. 

8. Der Fotograf ist berechtigt, die von ihm hergestellten Fotografien zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden, siehe Ziffer VI. 
11..

9. Bei Hochzeitsreportagen bedarf die gewerbliche Nutzung, der gewerbliche Weiterverkauf, der gewerbliche Verleih von Waren 
bzw. deren Verwendung bei öffentlichen Aufführungen oder in Fotowettbewerben, in jedem Fall vorab der schriftlichen 
Genehmigung durch den Fotografen.

V. Überlassenes Bildmaterial (analog und digital)
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1. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte 
Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt. 

2. Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen, und zwar auch in dem Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet 
wird. 

3. Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der 
Sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung weitergeben. 

4. Erstellte Aufnahmen des Fotografen werde dem Auftraggeber grundsätzlich nicht als Rohdaten (RAW) übergeben.

5. Der Fotograf ist dem Auftraggeber gegenüber nicht dazu verpflichtet, die erstellten Aufnahmen über das zur Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten hinausgehende Maß zu archivieren oder aufzubewahren. Mit Übergabe der zu erstellenden Aufnahmen 
geht die Gefahr der Verschlechterung oder des Untergangs vollumfänglich auf den Auftraggeber über.

VI. Nutzungsrechte

1. Der Fotograf ist der alleinige Inhaber des Urheberrechts an den Fotografien. Der Kunde erwirbt grundsätzlich – soweit nicht 
ausdrücklich anderweitig vereinbart – nur ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zur einmaligen 
Verwendung.

2. Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vom Kunden 
angegebenen Zweck und in der Publikation und in dem Medium oder Datenträger, welche/-s/-n der Kunde angegeben hat oder 
welche/-s/-r sich aus den Umständen der Auftragserteilung ergibt. Im Zweifelsfall ist maßgeblich der Nutzungszweck, für den das 
Bildmaterial ausweislich des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt worden ist.

3. Veröffentlichungen im Internet oder die Einstellung in digitale Datenbanken sind vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen 
zeitlich begrenzt auf die Dauer der Veröffentlichungszeiträume des entsprechenden bzw. eines vergleichbaren Printobjektes. 

4. Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart 
werden und bedingen einen Aufschlag von mindestens 100% auf das jeweilige Grundhonorar. 

5. Jede über Ziffer 1-4. hinausgehende Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung ist 
honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Fotografen. Das gilt insbesondere für: 

-  eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, insbesondere in Sammelbänden, produktbegleitenden Prospekten, bei 
Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken, jegliche Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials, 

-  die Digitalisierung, Speicherung oder Duplizierung des Bildmaterials auf Datenträgern aller Art (z.B. magnetische, 
optische, magnetooptische oder elektronische Trägermedien wie CD-ROM, DVD, Festplatten, Arbeitsspeicher, Mikrofilm 
etc.), soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung und Verwaltung des Bildmaterials gem. Ziff. V. 4. AGB dient, 

-  jegliche Vervielfältigung oder Nutzung der Bilddaten auf digitalen Datenträgern, jegliche Aufnahme oder Wiedergabe der 
Bilddaten im Internet oder in Online- Datenbanken oder in anderen elektronischen Archiven (auch soweit es sich um 
interne elektronische Archive des Kunden handelt), 

-  die Weitergabe des digitalisierten Bildmaterials im Wege der Datenfernübertragung oder auf Datenträgern, die zur 
öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Hardcopies geeignet sind. 

6. Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines 
neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Fotografen und nur bei 
Kennzeichnung mit [composing] gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder 
anderweitig als Motiv benutzt werden.

7. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere 
Konzern- oder Tochterunternehmen, zu übertragen. 

8. Sämtliche Eigentumsrechte am Original des Werkes verbleiben beim Fotografen. Der Fotograf ist nicht verpflichtet, die von ihm 
hergestellten Fotografien oder Datenträger, auf denen diese Fotografien gespeichert sind, zu archivieren.

9. Jegliche Nutzung und Wiedergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der Anbringung des vom Fotografen 
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vorgegebenen Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild. 

10.Die Einräumung der Nutzungsrechte steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung sämtlicher 
Zahlungsansprüche des Fotografen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis.

11.Die erstellten Bilder dürfen vom Fotografen zur Selbstvermarktung verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Werbezwecke 
jeglicher Art, hauptsächlich für die Erstellung von Portfoliobeiträgen auf der Webseite, für die Verwendung im Internet und 
sozialen Netzwerken, verbunden mit dem Recht zur Bearbeitung, Abänderung, Vergrößerung, Verkleinerung und Verwendung von 
Teilen/Ausschnitten. 

VII. Honorare und Nebenkosten

1. Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, bestimmt es sich nach der jeweils aktuellen 
Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto- Marketing (MFM). Das Honorar versteht sich grundsätzlich zuzüglich 
der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Gegenüber Verbrauchern wird das Honorar inklusive Mehrwertsteuer angegeben.

2. Mit dem vereinbarten Honorar wird die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff. V. 
abgegolten.

3. Ist der Kunde Unternehmer, so sind durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.B. Material- und Laborkosten, 
Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekosten, erforderliche Spesen etc.) nicht im Honorar enthalten und 
gehen zu Lasten des Kunden.

4. Der Honoraranspruch ist bei Ablieferung der Aufnahme fällig. Wird eine Produktion in Teilen abgeliefert, so ist das entsprechende 
Teilhonorar mit jeweiliger Lieferung fällig. Der Fotograf ist berechtigt, bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen ent- 
sprechend dem jeweils erbrachten Leistungsumfang zu verlangen.

5. Das Honorar gemäß VII. 1. AGB ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und gelieferte 
Bildmaterial nicht veröffentlicht wird. Bei Verwendung der Aufnahmen als Arbeitsvorlage für Layout- und Präsentationszwecke 
fällt vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung ein Honorar von mindestens EURO 75,00 pro Aufnahme an.

6. Kostenerhöhungen sind vom Fotografen anzuzeigen, wenn eine Überschreitung der ursprünglichen Gesamtkosten von mehr als 
20% zu erwarten ist. 

VIII. Ausfallhonorar	

1. Tritt der Auftraggeber mit Einverständnis vom Fotografen vor dem vereinbarten Fototermin vom Vertrag zurück, so sind 50% des 
vereinbarten Gesamthonorars als Ausfallhonorar an den Fotografen zu zahlen. Gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben von dieser 
Regelung unberührt. Anzahlungen werden bei Vertragsrücktritt oder Nichteinhaltung des Fototermins nicht erstattet.

2. Das Ausfallhonorar erhöht sich auf 100% bei Absagen die erst innerhalb des dem Shootingtags vorangehenden Werktages 
erfolgen. 

3. Wird ein bereits begonnener Auftrag nicht fertig gestellt, ohne dass dies der Fotograf zu vertreten hat, so steht ihm ebenfalls das 
volle Honorar zu. Als begonnen gilt ein Auftrag, wenn der Fotograf mit der Ausführung seiner vertraglich geschuldeten Leistung 
angefangen hat. Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen überschritten oder verschoben bzw. 
aus Gründen wiederholt, die nicht vom Fotografen zu vertreten sind, z.B. bei nachträglich abweichenden Wünschen vom Briefing, 
schlechtem Wetter, nicht rechtzeitiger Bereitstellung von Produkten, Nichterscheinen der Fotomodelle, Reisegepäckverlust etc., 
erhöht sich das Honorar im Verhältnis zu dem ursprünglich vereinbarten Honorar. Die Nebenkosten erhöhen sich in diesem Fall 
nach Aufwand. Alle bereits entstanden Nebenkosten, bereits geleistete Vorbereitungszeiten oder bereits entstandene Kosten und 
oder Ansprüche von Erfüllungsgehilfen des Fotografen sind in jedem Fall zu 100% zu erstatten.

IX. Rückgabe des Bildmaterials

1. Analoges Bildmaterial ist in der gelieferten Form unverzüglich nach der Veröffentlichung oder der vereinbarten Nutzung, 
spätestens jedoch 3 Monate nach dem Lieferdatum, unaufgefordert zurückzusenden; beizufügen sind zwei Belegexemplare. Eine 
Verlängerung der 3-Monatsfrist bedarf der schriftlichen Genehmigung des Fotografen. 

2. Digitale Daten sind nach Abschluss der Nutzung grundsätzlich zu löschen bzw. sind die Datenträger zu vernichten. Der Fotograf 
haftet nicht für den Bestand und/oder die Möglichkeit einer erneuten Lieferung der Daten.
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3. Überlässt der Fotograf auf Anforderung des Kunden oder mit dessen Einverständnis Bildmaterial lediglich zum Zwecke der 
Prüfung, ob eine Nutzung oder Veröffentlichung in Betracht kommt, hat der Kunde analoges Bildmaterial spätestens innerhalb 
eines Monats nach Erhalt zurückzugeben, sofern auf dem Lieferschein keine andere Frist vermerkt ist. Digitale Daten sind zu 
löschen bzw. sind die Datenträger zu vernichten oder innerhalb von 2 Wochen zurückzugeben. Eine Verlängerung dieser Frist ist 
nur wirksam, wenn sie vom Fotografen schriftlich bestätigt worden ist.

4. Die Rücksendung des Bildmaterials erfolgt durch den Kunden auf dessen Kosten in branchenüblicher Verpackung. Der Kunde 
trägt das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung während des Transports bis zum Eingang beim Fotografen.

X. Haftung

1. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird 
ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische 
Urheberrecht hinaus, z. B. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten Kunst sowie die Einholung von 
Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen, etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die 
Betextung sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge. 

2. Sofern die aufzunehmenden Bauwerke, Objekte, Inneneinrichtungen etc. urheberrechtlich geschützt sind, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die für die Nutzung der Bilder erforderliche Einwilligung der Urheber einzuholen. Die Einwilligung erstreckt sich 
auch auf die Nutzung der Bilder durch den Fotografen und/oder Dritte, denen der Fotograf Nutzungsrechte einräumt oder auf die 
er solche Rechte überträgt. 

3. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der Kunde für dessen sachgemäße Verwendung 
verantwortlich.

XI. Vertragsstrafe, Schadensersatz

1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe 
des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich 
weitergehender Schadensersatzansprüche.

2. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe 
von 100% auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen.

3. Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB, so ist er verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Empfang zu untersuchen. 
Sind dem Fotografen innerhalb von 3 Werktagen nach Ablieferung der Aufnahmen keine schriftlichen Mängelrügen zugegangen, 
gelten die Aufnahmen hinsichtlich erkennbarer Mängel als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

4. Verbraucher und sonstige Nichtkaufleute haben zum Erhalt ihrer Gewährleistungsrechte die Ware auf offensichtliche Mängel zu 
untersuchen und diese dem Fotografen innerhalb von 2 Wochen nach Ablieferung der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

5. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Fotos stets dem künstlerischen Gestaltungsspielraum des ausübenden Fotografen 
unterliegen. Reklamationen und/oder Mängelrügen hinsichtlich des vom Fotografen ausgeübten künstlerischen 
Gestaltungsspielraums, des Aufnahmeortes und der verwendeten optischen und technischen Mittel der Fotografie sind daher 
ausgeschlossen. 

6. Gegen den Fotografen gerichtete Schadensersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, Verletzung von gesetzlichen 
und/oder vertraglichen Neben- und Schutzpflichten bei Vertragsabschluss sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten seitens des Fotografen verursacht worden ist.

7. Die Organisation, Vergabe und Ausführung von Buchungen geschieht mit großer Sorgfalt. Sollte jedoch auf Grund besonderer 
Umstände, wie z.B. plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall, Umwelteinflüsse, Verkehrsstörungen etc. (auch von 
Familienangehörigen des Fotografen) der Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin nicht erscheinen, kann keine Haftung für 
jegliche daraus resultierenden Schäden, Verluste oder Folgen übernommen werden.  
Sollte es kurzfristig auf Grund höherer Gewalt zum Ausfall des Fotografen kommen, bemüht sich dieser (soweit vom Kunden 
erwünscht) um einen Ersatzfotografen, der auf eigene Rechnung seine Leistungen erbringt. Ein Anspruch darauf besteht jedoch 
nicht.

XII. Datenschutz
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1. Der Fotograf darf die, die jeweilige Vertragsbeziehung betreffenden Daten verarbeiten und speichern, soweit dies für die 
Ausführung und Abwicklung der Vertragsbeziehung erforderlich ist und solange er zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist.

2. Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden zu anderen als den 
vorgenannten Zwecken ist dem Fotografen nicht gestattet.

XIII. Allgemeines

1. Die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen.

2. Soweit diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 
als vereinbart, welche der Fotograf und der Kunde nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen und dem Zweck dieser AGB 
vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

4. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrags der Wohnsitz des Fotografen. Dem 
Fotografen steht es jedoch frei, alternativ am Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
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